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Sehr geehrte Damen und Herrn, 

bei einem in Flammen stehenden Haus darüber diskutieren, ob die darin befindlichen Stecker drei- oder 
vierpolig ausgestattet werden sollen, entspricht zwar guter bürokratischer Tradition , für das Haus aber 
ist es fatal. Eine Stellungnahme, die sich auf Randprobleme beschränkt, würde genau diesem Effekt 
entsprechen. Wir legen Ihnen dazu eine Veröffentlichung aus der Schriftenreihe des Institutes für 
europäisches Medienrecht (EMR 43) von 2013 (ISBN 978-3-8487-1046-1) Seite 49 vor. Darin wird die 
gegenwärtige Situation - die das größte Bundesland ebenso betrifft - wie alle anderen - ausführlich 
dargestellt. Außerdem eine Aufstellung über die Reichweiten, wie sie die GFK für das Jahr 2013 in 
einzelnen Bereichen erhoben hat. Sie werden daraus ersehen, dass die öffentlich rechtlichen Sender 
ihre Präsenz bei der Altersgruppe 14-29 Jahre verloren haben und bei der Altersgruppe bis 59 Jahre -
also dem Hauptteil der Bevölkerung - nicht mehr relevant sind. Daraus ergibt sich, dass die vom 
Bundesverfassungsgericht als Voraussetzung festgelegte duale Rundfunkordnung nicht mehr besteht. 
Im privaten Bereich haben die beiden großen Fernsehgruppen RTL und PR07SAT1 - wie Sie aus den 
Zahlen entnehmen können - einen Marktanteil von über 80 Prozent erreicht. Die im Staatsvertrag 
festgelegten Marktanteilsgrenzen - die im Übrigen durch die Landesbehörden und sonstigen Stellen 
überhaupt nicht kontrolliert werden - haben angesichts dieser Zahlen ihre Bedeutung völlig verloren. 
Beispielsweise werden in der Schweiz - wo es keine Marktanteilsgrenzen gibt - diese durch eine 
Bundesbehörde kontrolliert. Wir halten angesichts dieser Sachlage eine Diskussion über die Frage 
Digitalisierung schnell oder langsam für sekundär. Es muss vielmehr erst eine Problemlösung für diese 
eindeutig gegen das Grundgesetz verstoßende Sachlage gefunden werden. 
Vorsichtshalber sollte an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die Eingrenzung der must-carry 
Regelungen im privg.t.en Bereich nur zu einer weiteren Monopolisierung zugunsten der großen 
Privatsender füh~A"Würde . Darüber hinaus muss auch darauf hingewiesen werden, dass die Frage der 
Regulierun~n Kabelnetzbetreibern höchst ungenügend geregelt ist. 
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Fernsehen in Deutschland 

He/mur Thoma 

I. 

Eine gerade ve röffent lichte Untersuchung des "Freizeit-Monitor" 20 13 der Stiftung für 
Zukunftsfragen, d ie Ende August 20 13 vorgestellt w urde, bestätigt den Deutschen, dass 
Fernsehen die beliebtes te Freizeitbeschäftigung hierzulande darstellt. 96 Prozent nutzen 
Fernsehen, zwei Drittel davon sogar täglich. 

Betrachtet man die Nutzungszc itcn, stel lt man fes t, dass der Deutsche durchschnittlich 
228 Minuten täg lich vor dem Fernseher verbringt und zwar je höher das Lebensa lter 
desto länger, aber auch die jüngeren Bundesbürger, die immer einen geringeren Fem
sehkonsu.m aufWeise n, sehen täglich fast zwei Stunden fern . 

Vor der Öffnung des Fernsehens fUr private Betreiber erklärte der damal ige Bundes
kanzler Helmut Schmidt, dass "Fernsehen so gefährl ich w ie die Atomkraft se i", Er 
schlug sogar vor, offenbar angeregt durch das damals kommunistische Ungarn, einen 
femsehfreien Tag in der Woche einzuflihreIl. Bekannt ist auch der spätere Satz des 
Bundeskanzlers Gerhard Schröder: "Wenn man ,Bild', , BamS' und die Glotze (TV) ftir 
sich hätte, würde man jede Wahl gewinnen." Auch heute wird das Femsehduell vor der 
Bundestagswahl zwischen Bundeskanzler(in) und Herausforderer als die en tscheidende 
Auseinandersetzung betrachtet. 

Die besondere Wirksamkeit des Fernsehens a ls M_edium, das mi t dem bewegten Bild 
und Ton den Menschen besonders anspricht, anerkennt auch die Werbewirtschaft, fur 
d ie das Fernsehen flir fas t a lle Güter und Marken das entscheidende Grundwerbemedi
um darste llt . 

Diese besondere Bedeutung des Fernsehens wird auch in einigen Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerich ts, insbesondere in der vierten Rundfunkentscheidung fes tge
ha lten, deren Lei tsätze w ie folgt lauten: 

In der dualen Ordnung des Rundfunks. wie sie sich gegenwärtig in der Mehrzahl der deut
schen Länder auf der Grundlage der neuen Mediengeselze herausbi ldet. ist die unerlässl i
che .Grundversorgung' Sache der öffentlich-recht lichen Anstalten, deren terrestri schen 
Programme nahezu die gesamte Bevölkerung erreichen und die zu einem inhaltlich umfas
senden Programmangebot in der Lage sind. 

Die damit gestel lte Aufgabe umfasst die essentiellen Funktionen des Rundfunks rur die 
demokra tische Ordnung ebenso wie fUf das kulturelle Leben in der Bundesrepublik. Darin 
findcn dcr öffentli ch-rechtli che Rundfunk und seine besonde re Eigenan ihre Rechtfert i
gung. Dic Aufgaben, welche ihm insowei t gestell t sind, machen es notwendig, die techni
schen, orgnnisulorischc n. personellen und finanziellen Vorbedingungen ihrer ErfUllung si
cherzustcllen. 

SO hUl gC und soweit die Wullmcl1mung der gcnannten Aufga bcn durch den öffcntli ch
rcchtlichcl1 Rund l\lII k wirks11m gesichert illt, erscheint es gc rcchtfcnigt, an die Breitc des 



Progranunangebot und die Sicherung gleichgewichtiger Vielfalt im privaten Rundfunk 
nicht gleich hohe Anforderungen zu stellen wie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die 
Vorkehrungen, welche der Gesetzgeber zu treffen hat. müssen aber bestimmt und geeignet 
sein. ein möglichst hohes Maß gleichgewichtiger Vielfalt im privaten Rundfunk zu errei-
chen und zu sichern. . 

Für die Kontrolle durch die zur Sicherung der Vielfalt geschaffenen (externen) Gremien 
und die Gerichte maßgebend ist ein Grundstandard, der die wesentlichen Voraussetzungen 
von Meinungsvielfalt umfasst: die Möglichkeit rur alle Meinungsrichtungen - auch dieje
nige von Minderheiten - . im privaten Rundfunk zum Ausdruck zu gelangen, und den Aus
schluss einseitigen. in hohem Maße ungleichgewichrigen Einflusses einzelner Veranstalter 
oder Programme auf die Bildung der öffentlichen Meinung, namentlich die Verhinderung 
des Entstehens vorherrschender Meinungsmacht. Aufgabe des Gesetzgebers ist es, die 
strikte Durchsetzung dieses Grundstandards durch materielle, organisatorische und Verfah
rensregelungen sicherzustelJen. 

lI. 

Betrachtet man nun die Situation des Fernsehens heute, so s tellt man fest, dass das duale 
System in der Fonn, wie es das Bundesverfassungsgericht in seinem Unei l annimmt, 
nicht mehr besteht. 

Tatsächlich bat s icb in den letzten 20 Jahren das öffentlich-rechtliche Fernsehen zu e i
nem Medium entwickelt, das zum größten Teil von Zuschauern tiber 60 konsumien 
wird und bei dem die Jüngeren fast ausschließlich private Programme seben. Diese 
Entwicklung verstärkt s icb von Jahr zu Jahr, wie nachfolgende Aufstellung (Übersicht 
TV Reichweiten) der Marktanteile in den versch iedenen Altersgruppen zeigt. 

Übersicht TV Reichweite ' 

Sender Z ab 3 J E 14-49 E 14-29 

I. HJ J. HJ I. HJ I. HJ l. HJ I. HJ 
2012 201 3 Diffe- 20 12 2013 Diffe- 201 2 2013 Diffe-

<enz conz <e'" 
MA (%) MA (~o) MA ('0) MA (0,.) M A (''01 MA (o'o) 

OfT.- 41.9 43.0 1.1 23.0 22.7 -0.3 14.0 12.8 -1.2 
recht!. 
(Total) 

Private 13.5 1-'.6 1.1 16.2 17,8 1.6 15.~ 16.5 1, 1 
Sparten. 
kanDle 
(Total) 

ProSie- 20,3 18.3 -1.9 28.1 26.9 - 1.2 3 • . 34.9 0 . 1 
ben7Sal.I 
Groppe 

RTL 24.4 24. 1 -0.3 32.7 131.. "'.1 35.8 35,8 0,0 
Gruppe 

Quelle. AGF/GFK-FelllsehJorschllng 
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Die Informationsübemtirtlung für jüngere Zuschauer kann der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk mi t seinem 22 Programme umfassenden Angebot, das nur einen Marktanteil 
von 12,8 Prozent im ersten Halbjahr erbracht hat, nicht nachkommen. Dabei sind in den 
12,8 Prozent auch die sehr reicbweitenstarke- Sponangebotc. z. B. UEF A Champions 
League, bis zum Finale beim ZDF inkludien. 

Um dies zu verdeutlichen, wurde für September 2012 eine Berechnung der Reichweiten 
der Haupm3chrichtcnsendungen fiir Erstwähler durchgefühn. Als Erstwähler wurden 
die 17- bis 2 I-Jährigen definiert . 

Die hier beil iegende TaheUe "Hauptn3chricbtcnsendungen bei Erstwählern im Septem
ber 2012" gibt das Resultat dieser Berechnung wieder. 

Reichweite (in Millionen und Prozent) und Marktanteile verschiedener Hauptnachrich-
d b . E llhl S b 20 P (ensen ungen el rsIW emlm eotem er _. 

Sendung E 17~21 Erstwähler 

Sehb. 0--1io.) Sehb. (%) MA (%) 

tagesschau 0 ,03 0.9 6.0 

heute 0.01 0.2 2.t 

RTL aktuell 0.05 1.' 12.2 

SA T. 1 Nachrichten 0.03 0.7 4.8 

Pro 7 Newstime 0.07 1.8 19.0 

Quelle: AGF/ GFK·Fen /Selljorschlillg 

IIl. 

Durch den Rückgang der Reichweiten im ersten Halbjahr 2013 kann man den Schluss 
ziehen, dass sich diese Zahlen noch verschlechtert haben. Es erhebt sich jetzt die Frage, 
wie die Situation sich bei den privaten Fernsehsendern derzeit darstellt. Hier hat sich 
seit der oben zitierten Bundesverfassungsgerichtsentscheidung eine wesentliche Verän
derung ergeben. 

Bei Erlass dieses Urteils bestand die Regelung, dass kein privater Veranstalter mehr als 
49,9 Prozent Eigenrumsrechte an einem Vollprogranun haben durfte und bei einem 
zweiten Sender maximal 24,9 Prozent Anteile balten konnte. 

Durch einen Staatsvertrag der Länder wurde diese Regelung abgelöst Danach darf ein 
privater Veranstalter beliebig viele Programme zu 100 Prozent beherrschen, solange die 
Gesamtreichweite keinen höheren Marktanteil als 30 Prozent am Gesamtkonsum des 
Fernsehens in der Bundesrepublik ergibt. 
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Diese Regelung, die meines Wissens weltweit einmalig ist, geht offenbar von der Mög
lichkeit aus, die Marktanteile exakt zu messen. Tatsächlich sind die von der GtK erho
benen Reichweiten, die für die Werbeindustrie erhoben werden, nur Almäherungswerte. 
Sie werden aufgrund von repräsentativ ausgewähl.ten Haushalten in der Bundesrepublik 
erhoben. Diese Haushalte werden mit einem speziellen Gerät ausgestattet , das die 
Haushalte bedienen müssen . 

Die Reichweitenerhebung wird von der werbetreibenden industrie für ihre Zwecke als 
Währung anerkannt. Als Maßstab mit juristischen Folgen ist sie allerdings ungeeignet. 
Es würde ja auch n.iemanden einfallen, die Bundestagswahl ausfallen zu lassen und 
durch repräsentativ erhobene Umfragen zu ersetzen. Jede mit einer anderen anerkannten 
Methode durchgefiihrte Untersuchung würde unterschiedliche Werte ergeben. 

Vor a llem bei den kleineren Fernsehsendern treten erhebliche Schwankungsbreiten 
selbst in der GfK-Untersuchung auf. Jedenfa lls hat die Umste llung auf die 30-Prozent
Klausel dazu gefUhn. dass im Bereich des Privatfernsehens ein Duopol von zwei Sen
dergruppen, näm lich der RTL-Gruppe und der ProSiebenSa1.1 Media entstanden ist, das 
fast 90 Prozent des Marktes der Privatfemsehsender beherrscht. 

Um dies in den europäischen Kontext zu setzen, sei auf Italien verwiesen. Italien gilt 
durch die dominante Stellung der von Berlusconi betriebenen Fernsehsendern als gera
dezu abschreckendes Beispiel für Medienkonzentration im Fernsehcn. Tatsächlich ver
fUgen die von Berlusconi betriebenen Fernsehsender nur über einen Marktanteil von 
24,5 Prozent, andere private Femsehveranstalter verfügen zusammen über einen Markt
anteil von 46,5 Prozent . 

Durch das Duopol der beiden deutschen Femsehgruppen RTL und ProSiebenSat.I, ist 
ein Konkurrenzkampf um Reichweiten zwischen ihnen nicht mchr notwendig. 

Sie haben sich daher fo lgerichtig in den letzten Jahren viel weniger um Investitionen im 
Programmbereich bemüht. als um eine Verbesserung der Rentabilität. Diese ist am 
ehesten durch Einsparungen im Programm zu erreichen. Es wurden daher teure eigen
produziene Serien und Filme durch Billigproduktionen, z. B. Reality Shows, ersetzt. 
Dies hat zu einem Rückgang der Zahl der deutschen Produzenten gefühn und damit zu 
einer Verannung der Produktionsszene insgesamt. 

Den Renditen der Sender hat es allerdings. wie man bewundernd feststellen muss, sehr 
gut getan. Die Einnahmen steigen und j eder der bei den Sendergruppco meldet immer 
neue Rekorderlöse und dies obwohl durch die Einsparungen im Programmbereich die 
Reichweiten der Hauptsender wie RTL oder SA T.l signifikant zurückgehen. SA T. I hat 
beispielsweise im ersten Halbjahr 2013 nur mehr einen Marktanteil von 8,2 Prozent 
erreicht, trotzdem stiegen die Eirmahmen. Ähnlich ist es mit RTL das auch signi fikante 
Reichweitenruckgänge aufweist, dabei jedoch noch immer mit Abstand der erfolg
reichste Privatfernsehsender bleibt. 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang das \ 'erhalten der deutschen Zeitungs
und Zei tschriftenverleger, die durch das Duopol wirtscbaftlich betroffen sind. Es besteht 
don im Fernsehbereich kaum eine PreiscLastlZItaJ. und die Zahl der Einschaltungen im 
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Fernsehen muss zum Ausgleich der Reichwcitenverluste steigen, wobei das Geld von 
den Kunden hauptsächlich aus ihren Primaufwendungcn entnommen wird. 

Tatsächlich führen die Zeitungsverleger seit Jahren einen Prozess gegen die ARD we
gen der Tagesschau-App. Man kann durchaus feststellen, dass selbst, wenn sie diese zu 
J 00 Prozent gewinnen würden, sich kaum ein Euro mehr auf ihren Konten wiederfinden 
würde. 

I V. 

Die grundsätzliche Verfassung des Rundfunks in Deutschland beruht auf einem Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 12, 205 vom 28. Februar 1961 ). Mit diesem 
Urteil wurde festgelegt, dass Rundfunk unter die Kulturhoheit der Länder fallt und da
her in Gesetzgebung und Vollziehung Ländersacbe ist. 

lnteressanterwcise haben andere Länder, insbesondere auch die deutschsprachigen 
achbarländer Österreich und die Schweiz. die ebenfalls als Bundesländer konstruiert 

sind, die Zuständigkeit dem Bund und nicht den Ländern übertragen. 

Eigentlich hätte es aufgrund dieser Zusländigkeilsentscheidung in der Bundesrepublik 
nahe gelegen, auch das Privatfernsehen auf der Basis von Landesveranstaltem zu errich
ten. Tatsächlich hat man einen ganz anderen Weg gewählt, nämlich die Zulassung von 
nationalen Fernsehsendern durch einzelne Landesmedienbehörden. 

Die Folge dieser Vorgehensweise ist, dass regionale und lokale Fernsehstationen im 
Pri-vatbereich ein sehr dürftiges Dasein fuhren. Wenn sie nicht, wie z. B. in Berlin, 
schon mehrfach Pleite gegangen sind, so stehen sie unter einem enonnen wirtschaft li
chen Druck. Dies kommt z. B. auch daher, dass die regionalen und lokalen Fernsehsen
der bei den Kabelgebühren diskriminiert werden . Die großen nationalen Gruppen erhal
ten nämlich von den Kabelbetreiberges~lIschaften ihre bezahlten Kabelgebühren über 
Refundierungen für Namensnutzungsrechte zurück. Dies wird den regionalen und loka
len Stationen verwehrt. 

Blickt man auch in die deutschsprachigen Tachbarländer, so stellt man fest, dass die 
Regionalstationen trotz der Tatsache, dass sie mit rund einem Zehntel der Teilnehmer
zahlen auskommen müssen, die in der Bundesrepublik zur Verfügung stehen, trotzdem 
wirtschaftlich im Wesentlichen florieren . 

Wenn man nach dieser Diagnose des deutschen Fernsehens nach einer Lösungsmög
lichkeit fragt, so ergibt sich eigentlich nur eine Möglichkeit. Es bedarf wieder einer 
grundsätzl ichen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das eine Neuordnung 
herbeifiihren kann. 

Dass die Bundesländer im Wege eines Staatsvertrages selbst eine Neuordnung vorneh
men werden, ist aufgrund der unterschiedlichsten Interessenslagen ausgeschlossen. 
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Eine mOgliche Lösung wäre dabei. bereits in dem eingangs zitierten .. iedersachsenu
-

t.;neil. aber auch im Staatsvertrag der Länder, in denen die 30-Prozent-Klausel verein
ban wurde, vorgezeichnet. Diese Lösung bestünde in der Einrichtung eines Zwei
Säulen-Modells, wie es seit Jahren in Nordrh~in-Weslfalen rur den Hörfunk gilt . Die 
Veransta lterebene und die Programmverantwortung müssten getrennt werden. Wenn im 
Programmbereich die gesellschaftlich relevanten Kräfte eine domjnante Position erhiel
ten. so wäre den Vorgaben des Grundgesetzes, wie s ie das Bundesverfassungsgericht 
fonnulien hat, Genüge getan. 
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Sender

01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2014 - 26.01.2014 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2014 - 26.01.2014 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2014 - 26.01.2014

MA (%) MA (%) MA (%) MA (%) MA (%) MA (%)

ÖFFENTL. RECHTL. SENDER

Summe 44,0 44,9 23,7 23,3 13,4 13,1

RTL GRUPPE

Summe 23,7 24,2 31,9 33,3 35,3 37,4

PRO7SAT1 GRUPPE

Summe 18,5 17,5 27,5 26,7 35,1 33,3

PRIVATE SPARTENKANÄLE

Summe 13,8 13,4 17,0 16,7 16,1 16,2

Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung

Prüfsumme 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Z ab 3 J. E 14-49 E 14-29




